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l TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

RESSELGASSE 4/040 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 

1017 W i e  n 

A-I040 WIEN 
TEL. 0222/58801 

DATUM 

UNSER ZEICHEN 

SACHBEARBEITER 

NEBENSTELLE 

FAX 0222/568387 

31. 3 .1993 

Ku 129/93 

Dr. Kubalek 

5979 DW 

Betrifft: Bundesgesetz über die Organisation 
der Universitäten (UOG 1993) - Stellungnahmen 

Die Bibliotheksdirektion der Technischen Universität Wien über­
mittelt in der Anlage Stellungnahmen zum Entwurf des Bundesgeset­
zes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993). 

Der Bibliotheksdirektor: 
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Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Wien bietet mit ihrem 
Literaturdienst eine äußerst wichtige ServicesteIle, durch die vor allem Literatur 
(meist in Gestalt von Zeitschriftenartikeln) aus der ganzen Welt für Lehre und 
Forschung besorgt wird. 

Dieser Dienst ist nicht nur für den universitären Bereich, sondern auch für die 
Entwicklungsabteilungen vieler Firmen von größter Bedeutung. 

Eine Befragung der Kunden aus dem Bereich der Industrie, die in den letzten Tagen 
den Literaturdienst der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Wien 
benützten, ergab den einhelligen Wunsch, daß die bis jetzt erbrachten Leistungen 
der außeruniversitären Literaturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägern durch ein neues UOG keineswegs reduziert werden dürfen (siehe die 
folgenden Seiten). 

Bei der endgültigen Formulierung des Gesetzes sollte daher Vorkehrung getroffen 
werden, daß nicht für die außeruniversitäre Forschung wichtige Dienstleistungen 
durch Satzung oder durch Beschlüsse von Kollegialorganen eingeschränkt oder gar 
abgeschafft werden können. 

Im Hinblick auf die österreichische wissenschaftliche Informationslandschaft, die 
notwendigerweise einheitlich, zentralistisch, unabhängig von örtlichen und 
persönlichen Gegebenheiten (Interessen) organisiert ist, stellt sich allerdings die 
grundsätzliche Frage, ob es überhaupt zweckmäßig sein kann, bewährte Strukturen 
zu zerschlagen und lokalen Eventualitäten auszuliefern. 

Der Bibliotheksdirektor: 

J 610- (riJv�ü�_ 
HR Dr. Peter Kubalek 
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Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wirihiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

. daß es im Interesse des/der Unterfertigten ist, daß die Universitäts­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) Literaturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägern unverändert wahrnehmen und daß dafür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 
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Sttrffft; Entwurf zum UOG 1993, Univars,tttalJibliotheken 

UnivernltSt5bihliotheken. besonders die TechnISChen UnivarSibllts. b1b1i01hOkQn, eie/I." ror Wlr1aChaft und In';!uIflje wichUge InfOrrnatiOl1$­
efntichhmgen dar, dle nach dem bisher gellenden UOG 1975 den aUrJerunivetsitiren Interessenten wertvolle Resourcel1 und Dlenst­Jlistungtn geboten haben. O. im o. 8. Entwurf diese auBeruniversltären Aufgaben nicht mehr luedracJ</,ch genannt lind. widJiemlt I" al'er Deutlichkeit fellt,ge.fell� 

(laß .. Im Intare ••• desld., Unterfertlgten Ist. daß die UniverslUtts_ 
. bibl;oth.k�," ihre AUfgeben der universitären und IU4eruniversitären 

Cette"tlichen) Uteratuf1lersorgung und Bereitstellung von Infol'l't\$tion8-
Irllgem unverAnCiett wahmllhmen und daß dafDr Oeaalzliche Vorsorge Oetroffan IYIIrden Baß, daß das dazu notwendige BlJelgef, Personal und 
Raum Wie bIsher vom BundesministerIum für WisSensCh�ft und Forschung be,..itgeate/lf werden JOllen. EIne Red .... erung dIeser au/lerUniversiläl'lln Aufgaben darf keineswegs 

durch Satzung oder Beschrasse VOlll(ollegialorganen vorgenommen werden. 

TREIBACHER 
CHEMISCHr: WERKE A�G 

NPE - Biblio� 
Po$tfach • 

A·9330 TrQ hY�; 
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Betrifft: Etitwlirfzurn UOG 1993� Uhlversitätsbibliotheken , , 

, 
Universitätsbibliotheken. besonders die Technischen Universitäts­bibliotheken. steifen fOr Wirtschaft und Industrie wIchtige Infol'mations­einrichtungen, darr die nach dem bIsher geltenden UOG 1975 d�n ' aUßeruniversitaren Interessenten wertvofle Resourcen und DIenst-leistungen gebot�n haben. " " Da im o. a. EntwUrf diese auß�runive'rsitä�en Aufgaben nicht mehr ausdrQcklich gen�nnt sind, �nihremlt fn aUer Deutlichkeit festgestellt, daß es'[m Interesse des/der Unterfertigten is� daß,die l:1niyersitäts­bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären (öffentlichen) Uteraturversorgun'g und Bereitstellung von Informations­trägem unverändert wahrnehmen und daß dafOr gesetzliche Vorsorge getroffen werden :,soll, daß das dazu notWendige Budget. Personal und Raum wie bisher vom BundeSrhinisterium für Wissenschaft und : . . Forschung bereitgestellt werden soHe:n.' ': " Eine Reduzierung dieser aUßer.unive�sitären Aufgaben darf keineswegs durch Satzung oder BeschIOsse von 'KoHegialorganen yorgenommen werden. ; 

, " ; , , 

� 
, 
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eh Fo chl��nstalt Arsenal .: :'��BL!ndesvai$U s-u. rs ... -�� . 
, ' ��--;'�1031 'Men. Far��}rgasse 3. P�tfach 8 " -.. 

Telefon: 79747-0 
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'93 15:43 LENZING AG GSCHAIDER 07672 75922 

'93 15:53 tr43 222 588387 UNI-8IBL. TU WIEN 

Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst· 
leistungen geboten haben. 

, Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wi�jemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

daß es im Interesse des/der 'onterfertigten ist, daß die Universitats­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außerliniversitären 
(öffentlichen) Llteraturversorgung und BereItstellung von Informations .. 
trägem unverändert wahrnehmen und daß dafOr gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von KolJegialorganen vorgenommen 
werden. 

Für die Lenzing Aktiengesellschaft (A-4860 Lenzing): 

(Dr. Günther Faltlhansl) 
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Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wi�hiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

, daß es im Interesse des/der Unterfertigten ist, daß die Universitäts­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) Literaturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägern unverändert wahrnehmen und daß dafür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 

Osterreichische Bundesbahnen 
Bibliothek und Dokumentation 

A-l020 Wien, Praterstern 3 
� 30.3.1P(3 
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Betrifft: I!ntwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

43 222 568387;# 2 
1i1002t'002 

Unjver&j�tspibUoth.ken, besonder:s die Technischen Universitäts .. 
bfbllotheken� itellen rar Wlrtschaft'und InduStrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, dit nach dem bIsher geltenden UOG 1 g75 den 
lul3erunfversltären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Oa Im o. I. EntwUrf diese außerl,lniveraitAren Aufgaben nicht mehr 
ausdlilckllch genannt sind, wirohJemlt In aller Deutlichkeit festgestellt, 
daß es Im Interesse des/der Unterfertigten Ist, daß die UniversItäts-

, blbllotheksn Ihre Aufgaben der universitären und außeruniverelUtren 
(ötremUehen) llteraturversor.gung und Bereitstellung von Informations .. 
trägem unvarandert wahrnehmen und daß dafOr gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll. daß ds! dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vOm BundesminIster/um rar WIssenschart und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser Bußerunfversltären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von KolJeglalorganen vorgenommen 
werden. 

Salzburg, 30. 3. 1993/Fe/re 
STMTL.. AUTONS • 

..... BAU1!CHtI8CHE VEfIIUCHS. UND 
� FGRICIIUNaIANSTALT IALlBURB' 

e 1157 a.:f!.L 21Zß8 
�""_:DIIO LZIJ1;IRG 

(Ing. 
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Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, UniversitätSbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die TeChnischen Universitäts­
bibliotheken, stellen fOr Wirtschaft und Industrie wichtige Informations" 
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wir hiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

.daß es im rnteresse des/der Unterfertigten ist, daß die Universitäts· 
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversItären 
(öffentlichen) Literaturversorgung -und Bereitstellung von Informations,. 

· trägern unverändert wahrnehmen und daß dafür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 

· Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
· Forschung bereitgestellt werden sollen. 

EIne Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs: 
durc� Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 
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